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RS OGH 1956/10/31 1Ob415/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1956

Norm

ABGB §1315 IId

AHG §1

Rechtssatz

Verantwortlichkeit des Gebäudeverwalters eines Gerichtes für Unfälle, die durch einen Sturz einer Partei bei einer

während der Amtsstunden erfolgten Reinigung der Gänge durch Häftlinge erfolgten. Zur Frage der Untüchtigkeit des

Gebäudeverwalters.
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